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VERANSTALTUNGSKALENDER

Februar / März 2026

Datum Zeit Anlass Lokalität Organisator

7. Februar 19.30 – 22.30 Uhr Lotto Aula OS Wünnewil Schützenverein
Wünnewil-Flamatt

10. Februar 19.30 Uhr Treff Mitte Links Gemeindesaal Wünnewil Mitte Links

11. Februar 20.00 Uhr Fraktionssitzung FDP Gemeindesaal Wünnewil FDP

13. Februar 19.30 Uhr Vereinsversammlung Gasthof St. Jakob, Wünnewil Schützenverein
Wünnewil-Flamatt

19. Februar 13.30 – 16.30 Uhr Reisebericht Patagonien Gemeindesaal Wünnewil Träff 60+ Wünnewil-Flamatt

22. Februar 10.00 – 13.00 Uhr Open Sunday: Spiel, Sport und 
Spass in der Turnhalle Sporthalle Wünnewil Elternrat der Primarschulen 

Wünnewil-Flamatt

25. Februar 20.00 Uhr Generalratssitzung Aula OS Wünnewil Gemeinde

1. März 17.00 Uhr Konzert Frybrass Aula OS Wünnewil Frybrass

15. März 10.00 – 13.00 Uhr Open Sunday: Spiel, Sport und 
Spass in der Turnhalle Sporthalle Wünnewil Elternrat der Primarschulen 

Wünnewil-Flamatt

19. März 13.30 Uhr Glocken und Treicheln Gemeindesaal Wünnewil Träff 60+ Wünnewil-Flamatt

28. März 9.00 Uhr Kurs letzte Hilfe Medienzimmer Primarschule 
Wünnewil

Gesundheits- und
Alterskommission

28. März 9.00 Uhr OP Schiessen Schützenhaus Schrötern
(bei der Sensebrücke)

Schützenverein
Wünnewil-Flamatt

Gemeindeverwaltung
Wünnewil-Flamatt
Dorfstrasse 22, 3184 Wünnewil
gemeinde@wuennewil-flamatt.ch
www.wuennewil-flamatt.ch

Gemeindenummern

Gemeindekanzlei	 026 497 57 00
Gemeindekasse	 026 497 57 10
Bauamt	 026 497 57 20
Jugendarbeit	 079 376 06 98
Gemeinwesenarbeit	 026 497 57 00
Werkdienst	 026 496 11 68

Öffnungszeiten:
Montag / Dienstag / Donnerstag:	 08.00–11.45 Uhr / 14.00–17.00 Uhr
Mittwoch:		  08.00–11.45 Uhr / Nachmittag geschlossen
Freitag:		  08.00–11.45 Uhr / 14.00–16.00 Uhr
(Das Bauamt ist nachmittags nur auf Voranmeldung erreichbar)

Notfallnummern

Internationaler Notruf	 112
Ambulanz	 144
Feuerwehr	 118
Kantonspolizei (Notruf )	 117
REGA	 1414
Vergiftungsnotfälle	 145
Dargebotene Hand	 143
Telefonhilfe für Kinder/Jugendliche	 147
Pannenhilfe	 140

Wichtige Informationen

Wichtige Nummern

Ärztlicher Notfalldienst	 0800 170 171
Koordinationsstelle
Gesundheitsnetz Sense	 026 505 22 82
Polizei Flamatt	 026 305 87 65
Spital Tafers	 026 306 60 00
Spitex Sense	 026 419 95 55
WABE - Wachen und Begleiten	 026 494 01 40
Zahnarzt (Notfall)	 0848 14 14 14
Sozialdienst
Sense-Unterland	 026 505 21 80

Sämtliche Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage: www.wuennewil-flamatt.ch� 26.1.2026
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EDITORIAL

Informationen für Familien mit Kindern bis 12-jährig

Wie stellt man ein Gesuch?
Die Formulare finden Sie auf der Home-
page der Ausgleichskasse. Die ausge-
füllten Formulare müssen zusammen 
mit allen verlangten Unterlagen an die 
Ausgleichskasse des Kantons Freiburg 
gesandt werden. 

Wie ist das weitere Vorgehen?
Die Ausgleichskasse berechnet den 
Anspruch und teilt diesen der gesuch-
stellenden Person mittels Verfügung 
mit. 
Bei Anspruch wird der Familienschal-
ter informiert. Dieser nimmt mit den 
Familien Kontakt auf. Er hat die Aufga-
be, die Familie sozial zu begleiten. Ziel 
ist die soziale und berufliche Integra-
tion der Familienmitglieder. Es stehen 
verschiedene Massnahmen zur Verfü-
gung. 

Was ist der Familienschalter und 
welche Aufgaben hat er?
Der Familienschalter ist dem Sozial-
dienst Sense-Unterland angegliedert. 
Sie werden hier von ausgebildeten So-
zialarbeiter*innen begleitet. 
Der Familienschalter
-	 berät Sie bei Fragen.
-	 kann Sie bei der Gesuchstellung un-

terstützen.
-	 informiert Sie über Unterstützungs- 

und Beratungsangebote.
-	 leitet Personen, die besondere Hilfe 

benötigen, an die zuständigen Stel-
len weiter.

-	 organisiert mit Ihnen zusammen so-
ziale und berufliche Massnahmen.

Wo befindet sich der Familienschal-
ter?
Familienschalter Sense-Unterland
Bahnhofplatz 2
Postfach 289
3186 Düdingen
026 505 21 80
familienschalter@sdunterland.ch

Öffnungszeiten
Telefon: 8.30 bis 11.30 und
14.00 bis 16.00 Uhr
(Dienstagvormittag und Mittwoch  
ganzer Tag geschlossen)

Schalter: 8.30 bis 11.30 und
14.00 bis 16.00 Uhr
(Dienstagvormittag und Mittwoch  
ganzer Tag geschlossen)

Wo finde ich nähere Informationen?
Informationen, ein Video und das Ge-
such finden Sie auf der Homepage der 
Ausgleichskasse des Kantons Freiburg. 
Auch ein Rechner, um Ihren Anspruch 
zu berechnen, steht Ihnen dort zur Ver-
fügung: 
www.ecas.fr.ch/de/Versicherungen/
EL-fur-Familien/Erganzungsleistun-
gen-fur-Familien/Ergaenzungsleistun-
gen-fuer-Familien.html

Karin Borter
Leiterin Familienschalter
Sense-Unterland

Ergänzungsleistungen für Familien

Ab dem 1. Januar 2026 gibt es im Kan-
ton Freiburg Ergänzungsleistungen für 
Familien (FamEL). 

Worum handelt es sich?
Bei der FamEL handelt es sich um mo-
natliche finanzielle Leistungen, die die 
Ausgleichskasse des Kantons Freiburg 
auszahlt. Zusätzlich können Kinderbe-
treuungskosten und medizinische Kos-
ten übernommen werden. 
Die anspruchsberechtigten Familien 
erhalten eine individuelle soziale Be-
gleitung durch den Familienschalter. 
Kosten für die Integrationsmassnah-
men werden übernommen. 

Es wird davon ausgegangen, dass 
Haushalte über ein Erwerbseinkom-
men von Fr. 12‘500.– pro volljährige 
Person verfügen. Ansonsten wird die-
ser Betrag als hypothetisches Einkom-
men einberechnet. Das heisst, auch 
wenn Sie nicht so viel Erwerbseinkom-
men erzielen, können Sie ein Gesuch 
stellen und Anspruch haben. 

Wer hat Anspruch?
-	 Personen, die seit mindestens einem 

Jahr in einer Freiburger Gemeinde 
angemeldet sind.

-	 Personen mit Hauptwohnsitz und 
gewöhnlichem Aufenthalt im Kan-
ton Freiburg .

-	 Personen, die mit einem Kind unter 
zwölf Jahren zusammenwohnen.-	
Es besteht ein Kindschaftsverhältnis 
zu diesem Kind (eigenes Kind, Pfle-
gekind).

-	 Das Einkommen der Familie über-
steigt die anerkannten Ausgaben 
nicht. Damit Sie Ihren Anspruch 
berechnen können, gibt es einen 
Rechner auf der Homepage der Aus-
gleichskasse. 

-	 Bei gemeinsamer Obhut hat die Per-
son Anspruch, bei der das Kind über-
wiegend lebt. 
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Wichtiges aus dem Gemeinderat Januars 2026

Traktanden Beschluss Wichtige Details / Inhalte

Tiefbauarbeiten Trennsystem 
Altschlossstrasse

Vergabe der 
Arbeiten

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Tiefbauarbeiten für die 
Einführung des Trennsystems Altschlossstrasse an die Unterneh-
mung Widmer AG zu.

Spezialtiefbauarbeiten
(Horizontalspühlbohrungen)
Trennsystem Altschlossstrasse

Vergabe der 
Arbeiten

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Spezialtiefbauarbeiten 
(Horizontalspülbohrungen) für die Einführung des Trennsystems 
Altschlossstrasse an die Firma Eltschinger AG zu.

Sanierungsarbeiten Dach 
Dreifach-Sporthalle Wünnewil

Vergabe der 
Arbeiten

Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für die Dachsanierung Drei-
fach Sporthalle Wünnewil an folgende Firmen:
•	 Gerüstbauarbeiten an die Firma ELAG Gerüste AG
•	 Rückbau/Bauzeitabdichtung an die Firma Guggisberg AG, Wabern
•	 Spenglerei an die Firma L. Oppliger Söhne AG, Neuenegg
•	 Flachdacharbeiten an die Firma Fasel-Piller AG, Plaffeien
•	 PV-Anlage an die Firma Crottet AG, Düdingen
•	 Elektroinstallation an die Firma Crottet AG, Düdingen

Gemeindewahlen und eidg. 
Abstimmungen 8. März 2026

Genehmigung Der Gemeinderat bestätigte das Wahlbüro für die Wahlen und 
Abstimmungen vom 8. März 2026.

Internes Kontrollsystem (IKS) Kenntnisnahme Der Gemeinderat nahm den Bericht und die Risikomatrix für das 
interne Kontrollsystem (IKS) zur Kenntnis und verabschiedete diese 
zuhanden der Revisionsstelle.

Totalrevision Schulreglement Zustimmung Der Gemeinderat stimmte der formellen Totalrevision des Schul-
reglements zu. Das Reglement wird dem Generalrat an seiner Sit-
zung vom 25. Februar 2026 vorgelegt.

Familienexterne 
Betreuungsstrukturen

Beschlüsse Der Gemeinderat beschliesst das Rahmenreglement für die fami-
lienexterne Betreuung zu überarbeiten und wird dieses dem Gene-
ralrat zur Genehmigung vorlegen.
Als Massnahme infolge der stark rückgängigen Betreuungsver-
hältnisse (Geburtenrückgang, Kindergarteneintritte) beschloss der 
Gemeinderat den Standort der Kita Flamatt per Ende Schuljahr 
2025/2026 zu schliessen. Die bestehenden Betreuungsverhältnisse 
werden am Standort Schlössli in Wünnewil weitergeführt.

Generalratssitzung vom
25. Februar 2026

Botschaft Der Gemeinderat verabschiedete die Botschaft zuhanden des 
Generalrates.

AUS DEM GEMEINDERAT

Die Gemeinderatsbeschlüsse werden im Anschluss an die jeweiligen Sitzungen auch auf der Homepage 
der Gemeinde unter «Aktuelles aus dem Gemeinderat» publiziert.
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Einladung zur 19. Generalratssitzung
vom Mittwoch, 25. Februar 2026, 20:00 Uhr in der Aula der OS Wünnewil

Sitzungseröffnung:
	 a	 Traktandenliste
	 a	 Präsenzliste
	 a	 Mitteilungen

Traktanden

1	 Generalrat Protokolle 2021–2026
	 Protokoll der Generalratssitzung vom
	 10. Dezember 2025

2	 Totalrevision Schulreglement

3	 Bahnhof Wünnewil – Barrierefreier Zugang
	 Zusatzkredit

4	 Parlamentarische Vorstösse; Motionen und
	 Postulate (GenR) Anträge, Motionen, Postulate

5	 Verschiedenes

Diese Sitzung des Generalrates ist öffentlich.
Die Botschaft zu den einzelnen Traktanden finden Sie auf 
der Homepage der Gemeinde Wünnewil-Flamatt (https://
wuennewil-flamatt.ch ¨ politik ¨ Behörden ¨ general-
rat/), oder Sie können die Botschaft auf Anfrage bei der 
Gemeindekanzlei beziehen oder einsehen.

Der Gemeinderat und das Büro des Generalrates

Im Gespräch mit dem Gemeindeammann

Haben Sie Interesse, mit dem Ge-
meindeammann ein Gespräch zu 
führen?

Sie haben die Möglichkeit dazu am:

Donnerstag, 12. Februar 2026

Die Gespräche finden zwischen 15.00 
und 17.00 Uhr im ersten Stock des Ge-
meindehauses, an der Dorfstrasse 22, 
3184 Wünnewil statt. 

Wir bitten Sie, sich zuvor beim Schalter 
der Gemeindekanzlei zu melden.

Gerne dürfen Sie sich auch ausserhalb 
dieser Zeiten für einen Termin unter 
der Telefonnummer 026 497 57 02 
oder per E-Mail (andreas.freiburghaus@
wuennewil-flamatt.ch) melden.
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GEMEINDE

Wünnewil-Flamatt ist eine lebenswerte, attraktive und fortschrittliche Gemeinde mit rund 5900 Einwohnerinnen und 
Einwohnern im unteren Sensebezirk des Kantons Freiburg. 

Infolge Pensionierung suchen wir per 1. Oktober 2026 oder nach Vereinbarung eine / einen

Finanzverwalterin / Finanzverwalter 
Pensum: 80-100%

Aufgabenbereich: 

•	 Führung der Gemeindekasse in organisatorischer und fachlicher Hinsicht 
•	 Gesamtverantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen
	 (inkl. Finanzplan, Budget, Jahresrechnung, Vermögensverwaltung)
•	 Führung der Lohnadministration
•	 Betreuung des Versicherungsportfolios inkl. Personalvorsorge und -versicherungen
•	 Unterstützung und Beratung des Gemeinderates in fachspezifischen und Organisationsfragen
•	 Als Abteilungsleiter Mitglied der Geschäftsleitung

Anforderungsprofil:

•	 Abgeschlossene akademische oder kaufm. Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen
•	 Erfahrung im öffentlichen Rechnungswesen (HRM2)
•	 Führungserfahrung, Verantwortungsbewusstsein 
•	 Kompetentes Auftreten, gute Umgangsformen
•	 Organisations- und Verhandlungsgeschick
•	 Gute IT-Anwenderkenntnisse
•	 Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität

Was Sie erwartet:  

•	 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem eingespielten Team
•	 Interessante und herausfordernde Aufgaben
•	 Besoldung und Anstellung nach dem Personalreglement der Gemeinde

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre vollständiges Bewerbungsdossier senden Sie bitte bis am 16. Februar 2026 per E-Mail 
an personal@wuennewil-flamatt.ch. Die Vorstellungsgespräche finden am 2./3. März 2026 statt.

Zusätzliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne Finanzverwalter, Richard Schafer, 026 497 57 10, oder Gemeindepräsident Andreas 
Freiburghaus, 026 497 57 02.

Gemeinde Wünnewil-Flamatt
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Abstimmungstermine 2026

Im Jahr 2026 finden an den folgenden Daten eidgenössische und kantonale Abstimmungen statt:

•	 Sonntag, 8. März
•	 Sonntag, 26. April
•	 Sonntag, 14. Juni
•	 Sonntag, 27. September
•	 Sonntag, 29. November

Kantonale und Eidgenössische Abstimmung vom 8. März 2026

Am 8. März 2026 wird über folgende eidgenössische Vorlagen abgestimmt:

•	 Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» 
und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung

•	 Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»
•	 Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt
	 (Klimafonds-Initiative)»
•	 Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung

Briefliche Stimmabgabe auf dem Korrespondenzweg:
•	 Sofort nach Erhalt des Stimm-/Wahlmaterials können Sie vorzeitig abstimmen. Das Couvert mit dem unterschriebenen 

Stimmrechtsausweis muss frühzeitig der Post übergeben werden. Die Portokosten werden von der Gemeinde über-
nommen.

•	 Sie können das Couvert mit dem unterschriebenen Stimmrechtsausweis auch in die speziellen Briefkästen beim Ge-
meindehaus Wünnewil oder beim Eingang zum Begegnungszentrum der reformierten Kirchgemeinde Flamatt ein-
werfen – bis am Abstimmungssonntag um 11 Uhr. Danach werden die Briefkästen geschlossen. Von da an kann nur 
noch persönlich abgestimmt werden. 

Vergessen Sie bei der vorzeitigen Stimmabgabe Ihre Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis nicht, ansonsten ist 
Ihre Stimme ungültig. Die Stimmcouverts und der dazugehörige Stimmrechtsausweis sind in das dafür vorgesehene 

Fenstercouvert zu legen. Der Stimmrechtsausweis ist so in das Couvert einzulegen, dass die Adresse des Wahlbüros im 
Fenster erscheint.

Öffnungszeiten der Abstimmungsbüros: Sonntag, 11–12 Uhr
Wünnewil: Schalter der Gemeindekanzlei, Gemeindehaus 

Flamatt: Primarschulhaus Au
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Die Gemeindekanzlei Wünnewil-Flamatt informiert, dass die Gemeinderatswahl vom 8. März 2026 im Proporzsystem durch-
geführt wird. Die Ortspartei SP hat fristgerecht das Gesuch inklusive der notwendigen gültigen Unterschriften eingereicht.

Gemeinderatswahl im Proporzsystem

Was ist eine Proporzwahl:
Das Proporzverfahren (auch Verhältniswahlrecht) wurde in der Schweiz anlässlich 
der Nationalratswahlen von 1919 eingeführt.

•	 Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimme einer Parteiwahlliste. Die 
Sitze werden den einzelnen Listen proportional entsprechend der erhaltenen 
Listenstimmen zugeteilt.

•	 Es gibt nur einen Wahlgang. Jede Partei erhält so viele Sitze, wie sie anteilmäs-
sig Listenstimmen erhalten hat.

•	 Manchmal wird ein Quorum festgelegt, d.h. eine Liste muss eine Mindestpro-
zentzahl von Stimmen erreichen, um überhaupt Sitze zu gewinnen.

•	 Nach dem Proporzverfahren werden in der Schweiz gewählt:
	 – der Nationalrat (ausser Kantone mit nur einem Sitz),
	 – die kantonalen Parlamente (ausser Graubünden),
	 – die Parlamente auf kommunaler Ebene (Generalrat);
	 – die kommunale Exekutive (auf Gesuch mit mind. 20 Unterschriften)

Wo befinden sich die Wahllokale am 8. März 2026:

Wünnewil: Turnhalle Wünnewil 
Flamatt: Primarschule Flamatt

Die beiden Lokale sind von 11:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Die vorzeitige Stimmab-
gabe bis 10:00 Uhr des Wahltages ist bei den speziellen Briefkästen beim Gemein-
dehaus Wünnewil oder beim Eingang zum Begegnungszentrum der reformierten 
Kirchgemeinde in Flamatt möglich. 

Wie wählt man?
Im Proporzsystem hat jede abgegebene Stimme eine doppelte Wirkung: Sie vergrössert den Stimmenanteil der politischen 
Partei oder der Wählergruppe und auch die Stimmenzahl der Kandidatin oder des Kandidaten.

Unveränderte Liste
Die von einer politischen Partei oder einer Wählergruppe gedruckte Liste wird unverändert in das Kuvert gelegt. 

Veränderte Liste
Die von einer politischen Partei oder einer Wählergruppe gedruckte Liste wird durch Streichen einiger Namen verändert. Die 
leer gelassenen Linien bedeuten Stimmen für die politische Partei oder die Wählergruppe, deren Name auf der Liste steht.

Panaschierte Liste
Auf der von einer politischen Partei oder einer Wählergruppe gedruckten Liste können gestrichene Namen durch Namen 
von anderen Listen ersetzt werden. 

Liste ohne Bezeichnung (unbedruckte Liste)
Im Wahlmaterial, das den Wählerinnen und Wählern abgegeben wird, befindet sich auch eine Liste ohne Bezeichnung (un-
bedruckte Liste). Sie kann ganz oder teilweise ausgefüllt werden.
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Um korrekt zu wählen…
Für die Berücksichtigung einer Liste, müssen Sie die folgenden Regeln einhalten.
•	 Es darf nur eine einzige Liste pro Wahl (1 Liste für die Wahl des Generalrates und 1 Liste für die Wahl des Gemeinderates) 

ins offizielle Wahlkuvert gesteckt werden.
•	 Nutzen Sie nur die offiziellen Listen.
•	 Eine vorgedruckte Wahlliste muss mindestens einen gültigen Namen enthalten.
•	 Ausfüllen oder Ändern einer Liste ausschliesslich von Hand, aber lesbar.

Wie wählt man? 

Im Proporzsystem hat jede abgegebene Stimme eine doppelte Wirkung: Sie 
vergrössert den Stimmenanteil der politischen Partei oder der Wählergruppe und 
auch die Stimmenzahl der Kandidatin oder des Kandidaten. 

Unveränderte Liste Die von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckte Liste wird 
unverändert in das Kuvert gelegt.  

 

 

Veränderte Liste: Die von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckte Liste wird 
durch Streichen einiger Namen 
verändert. Die leer gelassenen Linien 
bedeuten Stimmen für die politische 
Partei oder die Wählergruppe, deren 
Name auf der Liste steht. 

 

 

Panaschierte Liste: Auf der von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckten Liste 
können gestrichene Namen durch 
Namen von anderen Listen ersetzt 
werden.  

 

 

Unveränderte Liste

Wie wählt man? 

Im Proporzsystem hat jede abgegebene Stimme eine doppelte Wirkung: Sie 
vergrössert den Stimmenanteil der politischen Partei oder der Wählergruppe und 
auch die Stimmenzahl der Kandidatin oder des Kandidaten. 

Unveränderte Liste Die von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckte Liste wird 
unverändert in das Kuvert gelegt.  

 

 

Veränderte Liste: Die von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckte Liste wird 
durch Streichen einiger Namen 
verändert. Die leer gelassenen Linien 
bedeuten Stimmen für die politische 
Partei oder die Wählergruppe, deren 
Name auf der Liste steht. 

 

 

Panaschierte Liste: Auf der von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckten Liste 
können gestrichene Namen durch 
Namen von anderen Listen ersetzt 
werden.  

 

 

Wie wählt man? 

Im Proporzsystem hat jede abgegebene Stimme eine doppelte Wirkung: Sie 
vergrössert den Stimmenanteil der politischen Partei oder der Wählergruppe und 
auch die Stimmenzahl der Kandidatin oder des Kandidaten. 

Unveränderte Liste Die von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckte Liste wird 
unverändert in das Kuvert gelegt.  

 

 

Veränderte Liste: Die von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckte Liste wird 
durch Streichen einiger Namen 
verändert. Die leer gelassenen Linien 
bedeuten Stimmen für die politische 
Partei oder die Wählergruppe, deren 
Name auf der Liste steht. 

 

 

Panaschierte Liste: Auf der von einer 
politischen Partei oder einer 
Wählergruppe gedruckten Liste 
können gestrichene Namen durch 
Namen von anderen Listen ersetzt 
werden.  

 

 
Veränderte Liste Panachierte Liste Liste ohne Bezeichnung

Liste ohne Bezeichnung 
(unbedruckte Liste): Im 
Wahlmaterial, das den Wählerinnen 
und Wählern abgegeben wird, befindet 
sich auch eine Liste ohne 
Bezeichnung (unbedruckte Liste). Sie 
kann ganz oder teilweise ausgefüllt 
werden. 

 

 

 

Um korrekt zu wählen… 

Für die Berücksichtigung einer Liste, müssen Sie die folgenden Regeln einhalten. 

• Es darf nur eine einzige Liste pro Wahl (1 Liste für die Wahl des 
Generalrates und 1 Liste für die Wahl des Gemeinderates) ins offizielle 
Wahlkuvert gesteckt werden; 

• Nutzen Sie nur die offiziellen Listen 
• Eine vorgedruckte Wahlliste muss mindestens einen gültigen Namen 

enthalten; 
• Ausfüllen oder Ändern einer Liste ausschliesslich von Hand, aber lesbar. 

 

Neben den Gemeindewahlen finden am 7. März 2021 auch eidgenössische 
Abstimmungen statt. Hierbei wird über die folgenden Vorlagen abgestimmt: 

• Volksinitiative vom 15. September 2017 "Ja zum Verhüllungsverbot"; 
• Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische 

Identifizierungsdienste 
• Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des 

Umfassenden Wirtschaftspartnerabkommend zwischen den EFTA-Staaten 
und Indonesien 

Beschluss des Gemeinderates – Zustandekommen des Referendums
«Gegen den Beschluss des Generalrates zur Steuererhöhung»

Sitzung des Generalrates Wünnewil-Flamatt vom 10. Dezember 2025

Gegenstand:

Die SVP Wünnewil-Flamatt, vertreten durch Frau Verena Wi-
get, verlangt mittels Referendum, dass der Entscheid des 
Generalrates vom 10. Dezember 2025, wonach die Steuern 
für natürliche Personen der Gemeinde Wünnewil-Flamatt 
von 82% auf 86% und jene der juristischen Personen von 
85.7% auf 86% angehoben wird, dem Volk zur Abstimmung 
vorgelegt wird.

Gestützt auf:

•	 das Gesetz über die Gemeinden (GG) vom
	 25. September 1980;

•	 das Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte
	 (PRG) vom 6. April 2001;

•	 das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) vom
	 23. Mai 1991;

•	 den Hinweis auf das fakultative Referendum, welcher am
	 19. Dezember 2025 im Amtsblatt publiziert wurde.

In Erwägung:

•	 dass die Unterschriftenbogen für das Referendum
	 innerhalb der gesetzlichen Frist, am 19. Januar 2026, bei
	 der Gemeindeverwaltung Wünnewil-Flamatt eingereicht 

wurden;

•	 dass von den 996 Unterschriften 944 gültig sind (Art. 143 
Abs. 1 des Gesetzes vom 6. April 2001 über die Ausübung 
der politischen Rechte, PRG). Erforderlich sind 426 gültige 
Unterschriften;

•	 dass das Referendum gegen den Beschluss des
	 Generalrates vom 10. Dezember 2025, in Sachen
	 Steuererhöhung, somit zustande gekommen ist.

Beschluss:

•	Das Referendum ist gültig zustande gekommen.

•	Die Abstimmung findet am Sonntag, 26. April 2026 statt.
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Sozialwesen / Krankenkassenverbilligung ab 1.1.2026 

Der Staat gewährt Beiträge für die Verbilligung der Krankenkassenprämien. 

Wer hat Anspruch auf eine Prämienver-
billigung? 

Versicherte oder Familien, deren an-
rechenbares Einkommen die nachste-
hend aufgeführten Einkommensgren-
zen unterschreitet, haben Anrecht auf 
Prämienverbilligung (gegebenenfalls 
auch für ihren Ehegatten und ihre un-
terhaltsberechtigten Kinder).

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Ausgleichskasse des Kantons Freiburg:
www.ecasfr.ch

An die Landwirtinnen, Landwirte und Tierhaltenden: die Agrardatenerhebung erfolgt demnächst! 

Die jährliche Agrardatenerhebung findet 
vom 6. Februar 2026 bis am 27. Februar 
2026 unter der Anleitung von Grange-
neuve statt. Die Bewirtschaftenden von 
Landwirtschaftsbetrieben sowie alle 
Haltenden von Rindern, Pferden, Schwei-
nen, Schafen, Ziegen, Dam- und Rothir-
schen in Gehegen, Lamas, Alpakas, Ge-
flügel, Bienen, sowie die professionellen 
Fischzüchter müssen ihre Daten erfassen. 

Das Ziel dieser Erhebung ist es unter 
anderem, alle Tiere zu erheben, welche 
bei der Nutztierversicherungsanstalt 

Sanima gegen das Risiko von Tierseu-
chen versichert werden müssen und 
um Tierkrankheiten noch effizienter 
bekämpfen zu können. Die betroffenen 
Behörden müssen einen Gesamtüber-
blick haben und wissen, welche Tiere 
an welchem Standort gehalten werden. 
Tiere der oben erwähnten Tiergattun-
gen, welche als Hobby- oder Heimtiere 
gehalten werden, sind ebenfalls der ob-
ligatorischen Versicherung unterstellt. 

Betroffene Landwirtinnen und Land-
wirte, sowie Tierhaltende werden per 

Amicus – ab 2026 ePetCard 

Ab Januar 2026 wird die bisherige phy-
sische PetCard abgeschafft. Bei Neure-
gistrierungen von Hunden versendet 
Amicus weiterhin eine Registrierungs-
bestätigung per Post. Als kostenlose 
Alternative zur physischen PetCard 
wird die digitale ePetCard in der neuen 
Applikation animundo eingeführt.

Registrierungspflicht 
Alle in der Schweiz wohnhaften Hun-
dehaltenden müssen in der nationalen 

Hundedatenbank Amicus registriert 
sein.
 
Sie sind bereits Hundehalter. Was ist 
ab 2026 neu für Sie? 
Wenn Sie bereits einen Hund besit-
zen, können Sie diesen wie bisher 
über www.amicus.ch verwalten oder 
alternativ die kostenlose Applikation 
animundo nutzen. Sobald Sie dort Ihr 
Amicus-Konto verbinden, können Sie 
Ihre registrierten Hunde einsehen, 

Weitergabe (z.B. Verkauf oder Schen-
kung), Übernahme (z.B. Kauf oder Ge-
schenk) und Tod Ihres Hundes melden, 
sowie Vermisstmeldungen verwalten. 
Die bisherige PetCard kann nicht mehr 
nachbestellt werden, sondern steht Ih-
nen als elektronische ePetCard auf ani-
mundo zur Verfügung. Zudem bietet 
animundo weitere zahlreiche prakti-
sche Funktionen rund um Ihr Haustier. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.animundo.ch.

E-Mail über den Start der Erhebungen 
informiert. Der Zugang zur GELAN-An-
wendung erfolgt wie bisher über das 
Portal www.agate.ch.
 
Falls Sie Hilfe bei der Erhebung benö-
tigen, melden Sie sich bei Ihrer örtli-
chen Landwirtschaftsverantwortlichen 
Monika Freiburghaus (079 530 73 92 / 
monika.freiburghaus@gmail.com) 

Neue Tierhalter melden sich direkt 
beim Sektor Direktzahlungen von 
Grangeneuve.
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Planauflagen

Planauflagen vom 31. Dezember 2025

1. Objekt:	 Unterstandanbau an Maschinen-
		  schopf, Regenwasserversickerung,
		  Eggelried 11d, 3184 Wünnewil

		  Artikel 2207

Gesuchsteller/in:	 Aebischer Fridolin,
		  Dorfplatz 3, 3178 Bösingen

Projektverfasser/in:	 CAT Architekten GmbH,
		  Austrasse 54, 3176 Neuenegg

2. Objekt:	 Sitzplatzüberdachung geschlossen/
		  verglast (Sommergarten) unbeheizt,
		  Gfellerstrasse 74, 3175 Flamatt

		  Artikel 2982

Gesuchsteller/in:	 Sägesser Markus und Daniela,
		  Gfellerstrasse 74, 3175 Flamatt

Projektverfasser/in:	 Karl Blaser AG,
		  Bolligenstrasse 22b, 3326 Krauchthal

3. Objekt:	 Nutzungsänderung mit Innenausbau 
		  zu Ärztepraxis,
		  Freiburgstrasse 10, 3175 Flamatt

		  Artikel 525

Gesuchsteller/in:	 Dr. med. Meer Laurence,
		  Aumatt 6, 3175 Flamatt
		  Dr. med. Meer Salome,
		  Aumatt 6, 3175 Flamatt

Projektverfasser/in:	 Holzbau Rüedi AG,
		  Alte Bernstrasse 20, 3205 Gümmenen

Planauflagen vom 9. Januar 2026

1. Objekt:	 Umnutzung bestehende Werkstatt zu 
		  Kaffeerösterei (Gebäudekategorie IX 
		  unverändert), Neubau Kaminanlage,
		  Mühlematte 8, 3184 Wünnewil

		  Artikel 924

Gesuchsteller/in:	 Rote Moudi GmbH, Martin Jüni,
		  Kostrainstrasse 25, 3175 Flamatt

Projektverfasser/in:	 Schafer Bauberatungen GmbH,
		  Birchacherstrasse 38, 3184 Wünnewil

2. Objekt:	 Legalisierung/Umnutzung Lager UG 
		  zu nicht störendes Gewerbe,
		  Bernstrasse 11, 3175 Flamatt

		  Artikel 751

Gesuchsteller/in:	 Doka Zef und Jozefina,
		  Herrenmattstrasse 5, 3175 Flamatt

Projektverfasser/in:	 LAUPER Bauen und Brandschutz,
		  Zelgstrasse 39, 3186 Düdingen

3. Objekt:	 Ersatz der bestehenden Elektro-
		  heizung durch eine neue Luft/
		  Wasser-Wärmepumpe.
		  Sensebrücke 12, 3176 Neuenegg

		  Artikel 2296

Gesuchsteller/in:	 Noth Peter,
		  Sensebrücke 12, 3176 Neuenegg

Projektverfasser/in:	 Riedo Clima AG Flamatt,
		  Bernstrasse 24, 3175 Flamatt

Planauflagen vom 23. Januar 2026

1. Objekt:	 Mobilfunkanlage FLCH / FR_2017B / 
		  Änderungsgesuch zur Baubewilligung 
		  FRIAC 2022-2-00025-O: Antennener-
		  satz infolge Nachfolgemodell mit 
		  Anpassung Fundament (Mikro
		  Pfählung) für Swisscom (Schweiz) AG 
		  und Salt Mobile SA.
		  Chrummatt 42a, 3175 Flamatt

		  Artikel 2816

Gesuchsteller/in:	 Swisscom (Schweiz) AG,
		  Local Project Management,
		  Spitalweg 19, 3900 Brig

Projektverfasser/in:	 Axians Schweiz AG,
		  Pulverstrasse 8, 3063 Ittigen

2. Objekt:	 Energetische Gebäudesanierung
		  innen und aussen (ohne Veränderung 
		  der Gebäudestruktur). Abbruch der 3 
		  Garagen und Neubau eines offenen 
		  Autounterstands am selben Standort. 
		  Heizungsersatz durch Wärmepumpe 
		  Luft-Wasser aussenaufgestellt.
		  Mühlematte 3, 3184 Wünnewil

		  Artikel 2063

Gesuchsteller/in:	 IMMOdähäi AG,
		  Brunnmattweg 2, 4450 Sissach

Projektverfasser/in:	 Schafer Bauberatungen GmbH,
		  Birchacherstrasse 38, 3184 Wünnewil

3. Objekt:	 Dachsanierung Dreifach-Sporthalle in 
		  Wünnewil und Installation einer 
		  PV-Anlage,
		  Dorfstrasse 58a, 3184 Wünnewil

		  Artikel 2109
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Gesuchsteller/in:	 Gemeinde Wünnewil-Flamatt,
		  Dorfstrasse 22, 3184 Wünnewil

Projektverfasser/in:	 Läderach-Beratung,
		  Amselweg 16, 3510 Konolfingen

4. Objekt:	 Rückbau Satteldach. Ersatz durch 
		  neues Flachdach.
		  Freiburgstrasse 17, 3175 Flamatt

		  Artikel 700, 524

Gesuchsteller/in:	 Moveo AG,
		  Freiburgstrasse 17, 3175 Flamatt

Projektverfasser/in:	 BauHerren GmbH,
		  Bottigenstrasse 398, 3020 Bern

Hinweis zu Planauflagen
Wir weisen Sie darauf hin, dass die eingegangenen Bau-
gesuche ebenfalls auf unserer Homepage www.wuenne-
wil-flamatt.ch unter der Rubrik Aktuelles ¨ eingegangene 
Baugesuche laufend publiziert werden. Weiterhin werden 
alle Bauvorhaben im Schaukasten im Gemeindehaus 
Wünnewil (Baugesuche aus Wünnewil) und im Begeg-
nungszentrum Flamatt (Baugesuche aus Flamatt) ausge-
hängt. Die Planauflagen im WüFla-Gemeindeblatt und auf 
der Homepage sind rein informativ. In der Regel dauert 
die Veröffentlichung/Einsprachefrist vierzehn Tage (Da-
tum Poststempel). Die öffentliche Auflage mit Publikation 
erfolgt im Amtsblatt oder durch eingeschränkte Veröf-
fentlichung mittels Benachrichtigung der Nachbarn. Die 
Online-Version des Amtsblattes ist auf der Homepage abl.
fr.ch kostenlos zugänglich, mit einer für die Navigation auf 
Mobiltelefonen angepassten Oberfläche. 
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Wichtige Tipps

•	 Helm und Rückenprotektor tragen.

•	 Hohe, feste Schuhe mit gutem Profil tragen – bei     
eisigen Verhältnissen zusätzlich mit Bremshilfen.

•	 Nur auf markierten Schlittelwegen, hindernisfreien 
Wegen oder Hängen mit freiem Auslauf schlitteln.

•	 Am besten mit einem Rodel schlitteln.

Schlitteln ohne Unfall – Tipps für mehr Sicherheit

Mit Tempo und Juchzer den Hang hinunter: Schlitteln macht Spass. Allerdings enden jährlich rund 6400 Schlittenfahrten 
der Schweizer Bevölkerung beim Arzt. Damit nichts passiert, lohnt es sich, gut ausgerüstet auf den richtigen Schlitten zu 
sitzen – und sich korrekt zu verhalten.

Mehr zum Thema «Schlitteln ohne Unfall»
gibt’s im Ratgeber auf www.bfu.ch
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Gesundheits- und Alterskommission

Anlässe

Lottospiel mit vielen kleinen Preisen 
Donnerstag, 12. Februar 2026, 14.00 – 16.30 Uhr
Begegnungszentrum Flamatt
Organisation: Café mit Programm
Kontakt: Christine Hertig, 031 931 97 25 / 079 683 86 50

Reisebericht Patagonien
Marius und Irene Perler
Donnerstag, 19. Februar 2026, 13.30 Uhr
Gemeindesaal Wünnewil
Organisation: Träff 60+ 
Kontakt: Eduard Schaller, 026 496 22 36

Ein Blick hinter die Gitter, Gefängnisseelsorge
Pfarrerin Franziska Bangerter Lindt
Donnerstag, 12. März 2026, 14.00 – 16.30 Uhr
Begegnungszentrum Flamatt
Organisation: Café mit Programm
Kontakt: Christine Hertig, 031 931 97 25 / 079 683 86 50

Glocken und Treicheln
Dr. Robert Schwaller
Donnerstag, 19. März 2026, 13.30 Uhr
Gemeindesaal Wünnewil
Kontakt: Eduard Schaller, 026 496 22 36

Monatliche Veranstaltungen

Mittagstisch in Flamatt / Anmeldung obligatorisch
Jeden zweiten Dienstag im Monat um 11.30 Uhr 
10. Februar 2026, 10. März 2026, …
Restaurant Pizzeria zur Waage
Kosten pro Mittagessen Fr. 15.50
Organisation: Gesundheits- und Alterskommission
Anmeldung obligatorisch bis jeweils Freitagmittag auf 
der Gemeindeverwaltung: 026 497 57 08

Mittagstisch in Wünnewil / Anmeldung obligatorisch
Jeden letzten Dienstag im Monat um 11.30 Uhr
24. Februar 2026, 31. März 2026…
Restaurant Bijou
Kosten pro Mittagessen Fr. 15.50
Organisation: Gesundheits- und Alterskommission
Anmeldung obligatorisch bis jeweils Freitagmittag auf der 
Gemeindeverwaltung: 026 497 57 08

Witwentreff
Jeden letzten Dienstag im Monat, 13.30 Uhr
24. Februar 2026, 31. März 2026 …
Pfarreisaal St. Jakob unten, Wünnewil
Kontakt: Margrit Bieri, 026 496 27 60

Pro Senectute
Beratung durch Lea Fankhauser, 026 347 12 40
Erster Montag im Monat,
2. Februar 2026, 2. März 2026
13.30 – 15.30 Uhr mit Termin
15.30 – 16.30 Uhr ohne Termin
Gemeindehaus 1. Stock, Anmeldung bei der Kanzlei

Wöchentliche Veranstaltungen

Wandern | Bewegung am Nachmittag |
Männer-Turngruppe 60 plus | Badminton | Gehfussball
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AUS DEN SCHULEN

DAMEN- und HERRENSALON

NaturHaarFachfrau
Yelasai Haarwuchsspezialist

Pflanzenfarbe
Dorfstrasse 19 • 3184 Wünnewil • 026 496 25 05
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L. OPPLIGER SÖHNE AG –
eue Sanierigspartner us dr Region

Öb Heizig, Sanitär oder Dach,
dr Oppliger isch vom Fach
Hauptsitz:
L. OPPLIGER SÖHNE AG, Sensebrücke 13, 3175 Flamatt, 031 741 12 12

Zweigniederlassung:
L. OPPLIGER SÖHNE AG, Haslerstrasse 21, 3008 Bern, 031 506 11 11

Paul Weber  |  Druckerei & Printshop  |  3176 Neuenegg

www.druckereipaulweber.ch

Scannen, Plotten, Kopieren, Drucken und Printen	 Alles aus einer Hand

IHR MALER AUS FLAMATT
Familienbetrieb seit 1982 – Wir malern, renovieren, tapezieren und vergolden in den Regionen  
Bern, Freiburg und Seeland

Malerei - Gipserei AG

Sonnhalde 11 • 3175 Flamatt • Telefon 031 741 19 60 • Natel 079 651 24 46
www.crescionini.ch
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PARTEIEN / VEREINE
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Erwin SCHWEIZER
in den Gemeinderat
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Christa FANKHAUSER-
SCHALLER

Michel GABRIEL Lorenz KÖNIG

neu

bisher
neu

Stefan NIGG Georg SCHAFER Eduard SCHALLER Erwin SCHWEIZER

Daniel STURNY

neu
bisher

neu neu

bisher

Michelle STURNY Jürg WEBER

neu
bisher

Ardian MARTINI

neu

Sandra BERTHOLD Marie-Claire BÜRGY Victor CRIS

Mark FANKHAUSER

neu neu neu

neu

Generalratswahlen
8. März 2026

Im Dienst der Gesellschaft
mit Herz und Blick für die Zukunft!w
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Du interessierst dich für eine der Aufgaben? 
Wie kannst du weiter vorgehen?

Kontaktiere die Wahlgruppe unter:
wahlen2026@sp-wuefla.ch

Besuch unsere Homepage für mehr
Informationen zu unserer Partei
www.sp-wuefla.ch

Besuch uns auf Instagram
@sp-wuefla

WIE WEITER?

2 x Liste 2
Gemeindewahlen 8. März 2026
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PLOT- UND SCANSERVICE
Für Plakate, Poster und CAD-Pläne bis F4 (89,5 x 128 cm)

steht unser Plottsystem für Sie bereit. 

Sie haben keine digitalen Daten, benötigen aber
dringend weitere Pläne ?

Kein Problem – wir verfügt über einen
Grossformat-Scanner.

Damit reproduzieren und digitalisieren wir Ihre Baupläne.
Sie können diese plotten lassen oder erhalten auf 

Wunsch eine digitale Datei.

PAUL WEBER
DRUCKEREI & PRINTSHOP

3176 NEUENEGG

Paul Weber  |  Druckerei & Printshop  |  3176 Neuenegg

www.druckereipaulweber.ch



Nr. 2 / 26	 WüFla  |  Gemeindeblatt Wünnewil-Flamatt

32

AKTION !KOPIERPAPIER hochweiss 80 gm²Premium-Qualität !4.90 per PackAbholpreis BAR-Zahlung  exkl. 8,1 % MWST

PAUL WEBER
DRUCKEREI & PRINTSHOP

3176 NEUENEGG

Paul Weber  |  Druckerei & Printshop  |  3176 Neuenegg

www.druckereipaulweber.ch
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Testen Sie unser leistungsstarkes
DIGITAL-DRUCKSYSTEM
mit den vielseitigen Produktionsmöglichkeiten

PAUL WEBER
DRUCKEREI & PRINTSHOP

3176 NEUENEGG

Paul Weber  |  Druckerei & Printshop  |  3176 Neuenegg
www.druckereipaulweber.ch
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Impressum
Herausgeber und Redaktion 	 Gemeinde Wünnewil-Flamatt 
	 Dorfstrasse 22, 3184 Wünnewil 
	 gemeinde@wuennewil-flamatt.ch, www.wuennewil-flamatt.ch

Layout/Druck	 Paul Weber, Druckerei & Printshop, Neuenegg, www.druckereipaulweber.ch

Nächste Ausgabe	 Donnerstag, 5. März 2026

Redaktionsschluss	 Montag, 23. Februar 2026

Auflage	 2740 Exemplare

Titelbild: Steinige Brücke, Flamatt	 Bennie Ross, Wünnewil

 Wir printen und binden Ihre

Master- und
Diplomarbeiten

 schnell, zuverlässig und preiswert

PAUL WEBER
DRUCKEREI & PRINTSHOP

3176 NEUENEGG

Paul Weber  |  Druckerei & Printshop  |  3176 Neuenegg

www.druckereipaulweber.ch
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